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AG, KGaA1

Gesetzlich vorgeschriebene 
Geschlechterquote von 

mindestens 30 Prozent im 
Aufsichtsrat und Zielgrö

-ßen für Vorstand sowie die 
zwei obersten Führungs-

ebenen darunter

 
nethci flP  nehcilzteseg enieK

zur Festlegung von 
neßörgleiZ 

Ja Nein

Ja

GmbH, eG oder VVaG Sonstige 
mrofsthceR 

ttelbeteiligungsgesetz.

≤

≤

Zielgrößen für Aufsichtsrat,
Vorstand/Geschäftsführung  

sowie die zwei obersten 
Führungsebenen darunter

Nein

> 2.0002 ≤ 2.0002
> 2.0002

oder

> 5003

≤ 2.0002

oder 

≤ 5003

> 2.0002

oder 

> 5003

≤ 2.0002

oder 

≤ 5003

2

3

  Nach Anwendungsbereich Mitbestimmungsgesetz bzw. 1.000 Mitarbeiter bei Anwendbarkeit Montan-MitbestG/Montan-MitbestErgG.

 Nach Anwendungsbereich Dri

1.
Welche Rechtsform hat 
Ihr Unternehmen?

2.
Ist Ihr Unternehmen 
börsennotiert?

3.
Welche Belegschaftsgröße 
hat Ihr Unternehmen?

4.
Wurde Ihr Unternehmen vor dem 
10. August 1994 gegründet und 
ist es keine Familiengesellschaft?

1 Die Betroffenheit einer SE kann im zweiten Prüfbaum überprüft werden.

1.
Ist Ihr Unternehmen börsennotiert?

Ja Nein

Ja Nein

2.
Verfügt die SE tatsächlich über ein 
paritätisch besetztes Aufsichtsorgan 
bzw. Verwaltungsorgan?

3.
Gibt es eine Vereinbarung über die 
Beteiligung der Arbeitnehmer?

Gesetzlich vorgeschriebene 
Geschlechterquote von 

mindestens 30 Prozent im 
Aufsichtsorgan bzw. Verwal-

tungsorgan und Zielgrößen für 
Leitungsorgan (falls vorhan-

den) sowie den zwei obersten 
Führungsebenen darunter

Zielgröße für Aufsichts- bzw. 
Verwaltungsorgan, Leitungs-

organ sowie den zwei 
obersten Führungsebenen 

darunter

Keine gesetzlichen 
Pflichten zur Festlegung 

von Zielgrößen

NeinJa

Europäische Gesellschaft SE

Am 1. Mai 2015 ist das Gesetz für die gleichbe-
rechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an 
Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im 
öffentlichen Dienst in Kraft getreten. Es soll dazu 
beitragen, den Anteil von Frauen an Führungsposi-
tionen signifikant zu erhöhen und einen Kulturwan-

del in den Unternehmen anzustoßen. Der folgende 
Quickcheck gibt Ihnen schnell Antworten auf die 
Frage, ob Ihr Unternehmen von den gesetzlichen 
Regelungen betroffen ist und welche Informationen 
und Analysen notwendig sind, um ambitionierte und 
realistische Zielgrößen festlegen zu können.

Weitere Informationen zum Gesetz und Hilfestel-
lungen zur betrieblichen Umsetzung finden Sie im 
Praxisleitfaden unter: www.bmfsfj.de/zielsicher

ZIelsIcher 
Mehr Frauen in Führung



 

readIness check

 download des PraxIsleItfadens

 www.bmfsfj.de/ZIelsIcher 

Gefördert von: Herausgeberinnen:

transParenZ 
schaffen

VerantwortUng
festlegen

ZIelgrössen: 
Vorgaben beachten

frIsten 
beachten

ZIelgrössen Und frIsten festlegen

 Ermittlung der aktuellen 
Belegschaftsstruktur auf den 
obersten Führungsebenen 

 Quantitative und qualita-
tive Analyse der aktuellen 
Situation und historischen 
Entwicklung
XX Belegschaftsstruktur 
XX Beurteilungsstruktur 
XX Beförderungsstruktur 
XX Vergütungsstruktur

 Definition von Steuerungs- 
größen und Kennzahlen

 Simulation der Mitarbeiter-
entwicklung für die nächsten 
fünf bis zehn Jahre (über die 
gesetzlichen Fristen hinaus), 
z.B. anhand
XX Bisheriger Einstellungs-
quoten
XX Beförderungsgeschwin-
digkeit 
XX Fluktuation
XX Abgleich mit Unterneh-
mensstrategie
XX Analyse interner und 
externer Erwartungshal-
tungen sowie Benchmar-
king

 Bezugsgröße für die Festle-
gung von Zielgrößen ist die 
juristische Person und nicht 
der Konzern

 Einhaltung Verschlechte-
rungsverbot bei aktuellem 
Anteil unter 30 Prozent

 Welche Definition der zwei 
Ebenen unter dem Vorstand/
Geschäftsführung ist mittel- 
bis langfristig stabil?

 Abgleich des rechnerisch 
machbaren Frauenanteils mit 
den strategischen Zielen 

 Abgleich Konzernbetrach-
tung versus Einzelunterneh-
men

 Formulierung von sogenann-
ten Smart-Zielen: 
XX Spezifisch
XX Messbar
XX Aktiv beeinflussbar
XX Realistisch
XX Terminiert

 Feststellung, welche inter-
nen Abteilungen, Ressorts 
für die Zielfestlegung, Kom-
munikation und Umsetzung 
verantwortlich sind und 
zusammenarbeiten müssen, 
z.B.
XX Aufsichtsratsbüro
XX Vorstandsbüro
XX Personalbereich (Diversity, 
Personalentwicklung, Per-
sonalcontrolling)
XX Rechtsabteilung
XX Kommunikationsabteilung 

 Definition der Zusam-
menarbeit, Verant-
wortungsbereiche und 
Abstimmungsprozesse zwi-
schen den internen Beteilig-
ten

 Festlegung der Zielgrößen 
für den Frauenanteil bis 30. 
September 2015 und Doku-
mentation in Aufsichtsrats- 
und Vorstandsprotokoll

 Beachtung des Sitzungstur-
nus von Aufsichtsrat und 
Vorstand

 Analyse der Stabilität des 
aktuellen Karrieremodells

 Berücksichtigung von festen 
Beförderungszyklen und 
-zeitpunkten 

 Abgleich mit günstigen 
Kommunikationszeitpunkten 
für die interne und externe 
Berichterstattung (z.B. 
Geschäftsjahresabschluss) 
bei der Festlegung der Fris-
ten
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http://www.bmfsfj.de/zielsicher  

